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ANLEITUNG UMLAGEBEFREIUNG - CAPTICKET 
 

Wer kann vom Umlagebeitrag der Zell am See-Kaprun Sommerkarte befreit werden? 

• Arbeiter/Geschäftsreisende  
Da diese Personen geschäftlich vor Ort sind, erhalten diese Personen KEINE Sommerkarte 
und können ab der 1.Übernachtung befreit werden. 
 

• Reiseleiter 
Gruppen je 21 Personen, darf je 1 Person (20+1, 40+2, 60+3, 80+4) als Reiseleiter befreit 
werden, diese erhalten jedoch regulär die Zell am See-Kaprun Sommerkarte zur Nutzung.  
 

• Beeinträchtigte Personen/Begleitpersonen 
Gleich, welchen Invalidenstatus, können beeinträchtige Personen und eine Begleitperson 
von der Umlage befreit werden. Sie erhalten jedoch regulär die Zell am See-Kaprun 
Sommerkarte.  
 

 

1) Hacke die gewünschte Meldung linkerseits an und gehe im Anschluss auf 
„PERSONENTYP ÄNDERN“. 
 
 
 
 

 

 

 

 

2) Wähle die korrekte Personenkategorie aus und gib die geforderten Daten an. 
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3) Nachdem alles ausgefüllt ist, klicke auf „Antrag stellen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Der Antrag wird nach Abmeldung der Gäste und Prüfung seitens Zell am See-Kaprun 

Tourismus freigegeben. 

 


